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Sitzungdes WienerLandtages .

Gemäss § 120 der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien hat mehrals
ein Viertel der Landtagsabgeordnetendie Einberufung einer Sitzung desWiener
Landtages verlangt .Präsident Dr .Danneberg hat daher den Wiener Landtag für

morgen ,Freitag ,17 Uhreinberufen .

Das Gesetz über die Nahrungs -oderGenussmittelabgabe .
DErVerwaltungsgerichtshof über dieVerfassungsmässigkeit .

Die Besitzerin des Kaffeehauses „ Goethe "in der Mariahilferstrasse
hat im Dezember 1928 anlässlich einer Revision in ihrem Betriebe die Ein¬

sichtnahme in das Kassajournal und Kassabuch verweigert .Sie erhielt deswegen
auf Grund des Gesetzes über die Nahrungs -oder Genus smittelabgabe eine Geld¬
strafe . DiesesErkenntnis hat die Wiener Landesregierung im April 1929be¬

stätigt . Gegenden Bescheid der Landesregierung wurde eine Beschwerde an den

Vorwaltungsgerichtshof erhoben ,in der gewisse Formfehler behauptet wurden .
In der Verhandlung ,die vor einigen Tagenstattfand ,stellte derBe¬

schwerdevertreter ,Dr .Fasser ,den Antrag ,den Akt an denVerfassungsgerichts¬
hof wegen Verfassungswidrigkeit der § §6 bis 8 des Gesetzes über die Nahrungs

oderGenussmittelabgabeabzutreten .
Demgegenüber erklärte der Verwaltungsgerichtshof ,dass die Berufung

auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes betreffend die Verfassungs¬
widrigkeit des Nahrungs - oderGenussmittclabgabegesetzes hinfällig sci .Mit
diesem Erkenntnis sei nur der § 1,Absatz 1 ,aufgehoben worden und diese Auf¬

hebungtrete erst am . Jänner1931in Kraft .Die vorliegendeEntscheidungse :
daherdurchdiese Aufhebungnicht berührt .DieverlangteAbtretungan denVe:
fassungsgerichtshof wegenVerfassungswidrigkeit der übrigen Bestimmungense
nicht begründet . DerBeschwerdeführerhabe zwar ein Recht zu einer derartige
Beschwerdean den Verfassungsgerichtshof nach Artikel 1ll desBundesverfass

gesetzes ,der VerwaltungsgerichtshofaberhabekeinerleiBedenkengegendie
Vorfassungsmäisigkeit der übrigen Bestimmungendes Gesetzes über dicNahrung
oder Genussmittelabgabe ,weshalbkein AnlasszumEinschreiten nachArtikel
des Bundesverfassungsgesetzesgestehe .

Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen und bloss die Ge

strafe mit Rücksicht darauf ,dass die Verweigerung der Kontrolle nur eine t
weise war ,und im Hinblick auf die Vermögensverhältnisse herabgesetzt .
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